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(54)  Regal 

(57)  Beschrieben  wird  ein  Regal,  bestehend  aus  ei- 
ner  Auflage  (2)  zur  Abstützung  eines  Brettes  im  Bereich 
seines  Randes  und  aus  Befestigungsmitteln  zur  festen 
Verbindung  der  Auflage  (2)  mit  einer  senkrechten  Kon- 
struktion. 

Erfindungsgemäß  weist  das  Regal  ein  Haltemittel 

(4)  auf,  das  sich  im  wesentlichen  parallel  zur  Auflage  (2) 
und  mit  Abstand  von  derselben  derart  erstreckt,  daß  ei- 
ne  Kuppelaufnahme  zum  Brett  derart  gebildet  wird,  daß 
zwischen  der  Auflage  (2)  und  dem  Haltemittel  (4)  der 
Brettrand  aufgenommen  werden  kann,  wobei  die  Aufla- 
ge  und  das  Haltemittel  (4)  mittels  eines  Steges  (6)  mit- 
einander  verbunden  sind. 
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□  

□  

Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
erstellt,  für  die  Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 
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Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
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SIEHE  ERGÄNZUNGSBLATT  B 
(im  Falle  mangelnder  Einheitlichkeit  der  Erfindung) 

□  

Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

□  Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
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Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von 
Erfindungen,  nämlich: 

1.  Ansprüche:  1-5 

Regal,  bestehend  aus  einer  Auflage  zur  Abstutzung  eines 
Brettes  seines  Randes,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  ein 
Haltemittel  aufweist  das  sich  im  wesentlichen  parallel  zur 
Auflage  und  mit  Abstand  von  derselben  derart  erstreckt,  dass 
eine  Kuppel  aufnähme  zum  Brett  derart  gebildet  wird. 

2.  Ansprüche:  1,6-11 

Regal  nach  Anspruch  1  mit  einer  Führungs-  und 
Trageinrichtung  für  Trag-  und  Trennelemente  für  Regale, 
wobei  der  Absatz  des  Verbindungsabschnittes  von  einer 
Stellung,  in  der  der  Regal  halter  auf  der  Ebene  gleitbar  i s t  
,in  eine  Stellung  verstellbar  ist,  in  der  der  Absatz  den 
Regalhalter  selbst  fest  auf  die  Gleitebene  derart  drückt, 
dass  das  Element  selbst  sicher  in  Position  gehalten  wird. 
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